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 Langtitel 
Bundesgesetz über die Einbringung der Anteilsrechte des Bundes an den 
Bundesstraßengesellschaften in die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft und der Einräumung des Rechts der Fruchtnießung zugunsten 
dieser Gesellschaft (ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997) 
 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Einbringung der Anteilsrechte des 
Bundes an den Bundesstraßengesellschaften in die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft und der Einräumung des Rechts der Fruchtnießung 
zugunsten dieser Gesellschaft (ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997) erlassen und mit 
dem das ASFINAG-Gesetz 1982, das BIG-Gesetz, das 
Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz, das Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 
1996, das Bundesministeriengesetz 1986, das Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im 
Bereich der Bundesstraßengesellschaften und das Bundesfinanzgesetz 1997 geändert 
werden (Infrastrukturfinanzierungsgesetz 1997) 
(NR: GP XX RV 698 AB 828 S. 80. BR: AB 5513 S. 629.) 
StF: BGBl. I Nr. 113/1997  

Änderung 

idF: 

BGBl. I Nr. 107/1999 (NR: GP XX RV 1853 AB 1904 S. 175. BR: AB 5970 S. 656.) 

(CELEX-Nr.: 393L0089) 

BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB) 

BGBl. I Nr. 141/2000 (NR: GP XXI RV 298 AB 347 S. 44. BR: 6247 und 6248 AB 6265 S. 
670.) 

BGBl. I Nr.  50/2002 (NR: GP XXI IA 599/A AB 1023 S. 95. BR: 6578 AB 6603 S. 685.) 

BGBl. I Nr. 174/2004 (NR: GP XXII RV 680 AB 751 S. 90. BR: AB 7199 S. 717.) 

BGBl. I Nr.  26/2006 (NR: GP XXII RV 1262 AB 1275 S. 135. BR: AB 7471 S. 731.) 
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 Text 

Artikel I 



Bundesgesetz über die Einbringung der Anteilsrechte 

des Bundes an den Bundesstraßengesellschaften in die 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 

und der Einräumung des Rechts der Fruchtnießung zugunsten 

dieser Gesellschaft (ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997) 

  

  § 1. Der Bundesminister für Finanzen hat die Anteile des Bundes an der 
Österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen Aktiengesellschaft (FN 30 647 w, LG 
Salzburg) und der Alpen Straßen Aktiengesellschaft (FN 34467 m, LG Innsbruck) als 
Sacheinlage entsprechend den Bestimmungen des Umgründungssteuergesetzes, 
BGBl. Nr. 699/1991 idF BGBl. Nr. 201/1996, in die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft (FN 92191a, HG Wien) ohne Gegenleistung 
einzubringen. 

 § 2. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat der Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft das Recht der Fruchtnießung (§§ 509 ff ABGB) an 
allen Bestandteilen (§ 3 Bundesstraßengesetz 1971) bestehender und künftig zu 
errichtender Bundesstraßen gemäß §§ 1 und 7 Abs. 1 
Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996, in der jeweils geltenden 
Fassung zu übertragen. 

(2) Das Recht der Fruchtnießung kann auch auf Bauten gemäß Abschnitt L, Z 21 des 
Teiles 2 der Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz 1986 in der jeweils geltenden 
Fassung erstreckt werden, die auf Grundflächen im Sinne des § 3 Bundesstraßengesetz 
1971 errichtet wurden. 

(3) Für den Fall der Erstreckung der Fruchtnießungsrechte gemäß Abs. 2 haben die 
Nutzer dieser Bauten mit der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft Mietverträge abzuschließen. Diese Mietverträge haben die Leistung 
eines angemessenen Mietentgeltes vorzusehen. 

   § 3. Das Recht der Fruchtnießung an dem im Fruchtgenußvertrag zu bezeichnenden 
Bundesvermögen gemäß § 2 wird von der Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft durch Unterfertigung des unter § 2 bezeichneten 
Vertrages mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 1997 erworben. § 481 ABGB ist nicht 
anwendbar. Dieses Recht der Fruchtnießung stellt ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut 
dar. 

   § 4. Ab Inkrafttreten des Fruchtgenußvertrages gehen alle Rechte und Pflichten des 
Bundes betreffend die Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen 
Aktiengesellschaft und Alpen Straßen Aktiengesellschaft auf die Autobahnen- und 



Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft über. Unberührt bleiben die 
gesetzlich geregelten hoheitlichen Aufgaben des Bundes. 

   § 5. Das Entgelt für die Einräumung des Rechtes der Fruchtnießung gemäß § 2 
hinsichtlich der bereits bestehenden Strecken beträgt 77 913 039 159 S und ist mit 
Unterfertigung des Fruchtgenußvertrages fällig und mit der in der Bilanz der 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 
1996 ausgewiesenen Forderung aus Straßenbau gegen den Bund von 77 913 039 159 S 
aufzurechnen. 

   § 6. Dem Fruchtgenußberechtigten ist mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1997 das Recht 
einzuräumen, die Einhebung von Mauten und Benützungsgebühren von sämtlichen 
Nutzern der dem Fruchtgenußberechtigten übertragenen Straßen entsprechend den 
Bestimmungen des Bundesstraßenfinanzierungsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 201/1996, 
und der sonstigen gesetzlich festgelegten Mauten und Benützungsgebühren 
vorzunehmen. Der Fruchtgenußberechtigte kann dieses Recht mit Zustimmung des 
Bundesministers für Finanzen an Dritte übertragen. 

   § 7. Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, das für die Betriebsführung der 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft notwendige 
bewegliche und unbewegliche Bundesvermögen, ausgenommen das im § 2 
bezeichnete unbewegliche Bundesvermögen, in die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft als Sacheinlage mit 1. Jänner 1997 ohne 
Gegenleistung einzubringen. 

   § 8. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft tritt mit 
dem Zeitpunkt der Kundmachung dieses Gesetzes - oder danach mit dem künftigen 
Erwerb des Rechtes der Fruchtnießung oder des Eigentums oder der dinglichen 
Nutzungsrechte an bundeseigenen Liegenschaften - von Gesetzes wegen in alle die 
Liegenschaften betreffenden Rechtsverhältnisse des Bundes mit Dritten ein, ohne daß 
es hiezu deren Zustimmung bedürfte. Der Bund haftet für die bis zu diesem Zeitpunkt 
von ihm eingegangenen Verpflichtungen gemäß § 1357 ABGB. 

   § 9. Der Fruchtgenußvertrag gemäß § 2 hat vorzusehen, daß die Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft auch die Verpflichtung des Bundes 
gemäß §§ 7 und 7a des Bundesstraßengesetzes, BGBl. Nr. 286/1971, die unter § 2 
bezeichneten Straßen zu planen, zu bauen und zu erhalten, übernimmt und den Bund 
diesbezüglich schad- und klaglos hält. Dies gilt auch für jene Teilstrecken, die bereits 
bisher an die Alpen Straßen Aktiengesellschaft und die Österreichische Autobahnen- 
und Schnellstraßen AG übertragen wurden. 

   § 10. In dem mit der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft gemäß § 2 abzuschließenden Fruchtgenußvertrag ist dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie das Recht einzuräumen, der 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft Zielvorgaben zu 
setzen und eine begleitende Kontrolle hinsichtlich der Maßnahmen der Gesellschaft 
einschließlich der Planungsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere ist vorzusorgen, 
daß dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie die Erlassung der für 
die technische Durchführung anzuwendenden Vorschriften vorbehalten bleibt und ihm 



jährlich im vorhinein die Plan-Gewinn- und Verlustrechung und Plan-Bilanz vorgelegt 
werden. 

   § 11. Die für die Errichtung neuer, dem Recht der Fruchtnießung unterliegenden 
Strecken oder für die Erfüllung sonstiger, der Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft übertragenen Aufgaben notwendigen Grundflächen 
und sonstigen dinglichen Rechte sind von der Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft im Auftrag, im Namen und auf Rechnung des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) zu erwerben. Dies kann auch durch Tausch geschehen. 
Sollten die oben genannten Grundflächen oder damit in Zusammenhang stehende 
Rechte nicht mehr notwendig sein, sind sie zu verwerten. Zu diesem Zweck vertritt die 
Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft den Bund in allen 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, die Bundesstraßenstrecken gemäß § 2 betreffen. 
Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft hat für den Fall 
des Fruchtgenußerwerbes an den von ihr im Namen des Bundes erworbenen 
Grundflächen und dinglichen Rechten einen Kaufpreis in Höhe aller Kosten, die dem 
Bund aus dem Erwerb der Grundflächen und der Straßenerrichtung auf diesen 
Grundflächen entstanden sind, zu entrichten. Der Erwerb des Fruchtgenußrechtes an 
diesen Grundflächen, insbesondere den darauf errichteten Straßen, sowie an 
dinglichen Rechten erfolgt durch Bezahlung des Kaufpreises. § 481 ABGB ist nicht 
anzuwenden. 

   § 12. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ist 
ermächtigt zur Erfüllung ihrer Aufgaben Baurechte und Dienstbarkeiten für die gemäß § 
27 Bundesstraßengesetz 1971 zulässigen Nutzungen ohne Zustimmung des 
Bundesministers für Finanzen einzuräumen. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft ist weiters ermächtigt, ohne Zustimmung des 
Bundesministers für Finanzen, sofern der Bestand der Bundesstraßen dadurch nicht 
beeinträchtigt wird, Lastenfreistellungen aller Art hinsichtlich solcher privatrechtlicher 
Lasten vorzunehmen, welche zugunsten der in ihrem Fruchtgenussrecht stehenden 
Grundstücke bestehen, sowie diese Grundstücke mit dinglichen Belastungen, außer 
Geldlasten, zu belasten, weiters über Dienstbarkeiten, insbesondere Bauverbote, 
außerdem über Vorkaufs-, Wiederkaufs- und Rückkaufsrechte, zu verfügen, soweit 
diese im Grundbuch zugunsten der Republik Österreich, Bundesstraßenverwaltung, 
unter Beifügung „A“ oder „S“ zum Verwaltungszweig, eingetragen sind. 

   § 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist mit Ausnahme des § 10 der 
Bundesminister für Finanzen betraut, wobei hinsichtlich der §§ 2, 7 und 9 das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
herzustellen ist. Die Vollziehung des § 10 obliegt dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie, soweit davon Finanzierungsmaßnahmen betroffen sind, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen. 

 § 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 174/2004 tritt am 1. Jänner 2005 in 
Kraft. 

 


